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Betrifft 

Verordnung betreffend die Absonderung von Einreisenden aus bestimmten Gebieten auf 
dem Landweg nach dem Epidemiegesetz 1950 
 

 

 

Hiermit wird die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Horn vom 26. März 2020 

betreffend die Absonderung von Einreisenden aus bestimmten Gebieten auf dem 

Landweg nach dem Epidemiegesetz 1950 mit sofortige Wirkung aufgehoben. 

 

 
 
 
Ergeht an: 
1. Alle Stadt- / Markt- / Gemeinden zu Handen des Bürgermeisters   
 mit dem Ersuchen die gegenständliche Verordnung an der Amtstafel kundzumachen 

und auf der Website zu veröffentlichen.  
                                     ------------------------------------------------ 
2. BH Horn - Bürodirektion (IT) 
 mit dem Ersuchen um Veröffentlichung auf der Website. 
3. BH Horn - Bürodirektion 
 

 

Der Bezirkshauptmann 

Mag. K r a n n e r 
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